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Staatsangehörigkeit anläßlich völkerrechtlicher Vorgänge zu befinden hatten, 
etwa über die (rechtswidrigen) Einbürgerungen von Deutschen (sog. Auto-
chthonen) in den Oder-Neiße-Gebieten nach 1945. 

Anerkennenswert ist, daß der Vf. nichtdeutschen Randstaaten bzw. Staaten 
mit starken Wechselbeziehungen (etwa wegen vorhandener deutscher Volks-
gruppen), nämlich Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark, Polen, 
der Tschechoslowakei, Österreich und der Schweiz ebenso wie Ungarn, Jugosla-
wien, Rumänien und der Sowjetunion, jeweils einen besonderen Anhang gewid-
met hat. Unter „Verhältnis zu Deutschland" oder „Deutsche Vorschriften" wer-
den da die staatsangehörigkeitsrechtlichen Vorschriften pp. genannt, die bei 
Gebietsveränderungen oder Überwechseln in das andere Staatsgebiet auf die 
Betroffenen anzuwenden 'waren bzw. sind. Angedeutet sei nur die Problematik 
der Optanten und Einwohner der nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland 
abgetretenen Gebiete sowie der Elsässer, Lothringer und Luxemburger während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg. Den letzteren Fragenkomplex hat der Vf. 
jedoch ausschließlich Luxemburg zugeordnet, ohne Frankreich zu erwähnen. 

Nichts läßt deutlicher als die zuletzt aufgezeigte Problematik erkennen, wie 
verwickelt und zugleich miteinander verflochten die Staatsangehörigkeitsregelun-
gen der europäischen Staaten sind. Dieselben reichen — wie der Vf. in seinem 
Register darlegt — weit in die Geschichte des 19. oder gar 18. Jhs. zurück. Sie 
sind nach wie vor akut und werden es auf nicht absehbare Zeit bleiben, auch 
bei Berücksichtigung der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Ver-
flechtung Europas. Noch immer ist die Staatsangehörigkeit das Merkmal, an 
das die Staaten Rechte und Pflichten des einzelnen knüpfen und an dem sich 
ihr personenbezogener Hoheitsanspruch im Verhältnis zueinander scheidet. Als 
immanentes Merkmal und unerläßliche Gegebenheit staatlicher Existenz (perso-
neller Konstituierung des Staates) wird sie folglich so lange Bestand haben, 
als Staaten bestehen werden. 

Die vorliegende Arbeit ist daher ein wertvolles Nachschlagewerk, das dank 
der klaren Gliederung und Übersichtlichkeit jeden Interessierten in der Fülle 
historisch gewachsener Staatsangehörigkeitsregelungen schnell und zuverlässig 
orientiert. Die Quellen, so'wohl im Originaltext als auch in mehrsprachiger 
Übersetzung, sind so ausgewählt, daß sie jeder Leser in einer Universitäts-
bzw. Staatsbibliothek einsehen kann. Es ist dies ein Register, das vor allem 
Wissenschaftler, Gerichte oder andere mit Staatsangehörigkeitsfragen befaßte 
Behörden bzw. Stellen zu Beginn einschlägiger Arbeiten dankbar zur Hand 
nehmen werden. Die hier und da auftauchenden Druckfehler, nicht nur bei 
Wiedergabe fremdländischer Worte, sondern auch von Daten, stören zwar, ver-
mögen aber nicht irrezuführen. Alles in allem hat der Vf. eine Forschungs-
arbeit und kompilatorische Leistung erbracht, die immens ist und uneinge-
schränkte Anerkennung abverlangt. 

Hildesheim Christian Th. Stoll 

Robert R. King: Minorities under Communism. Nationalities as a Source of 
Tension among Balkan Communist States. Harvard University Press. 
Cambridge, Massachusetts, 1973. X, 326 S., 11 Ktn i. T. 

Die inzwischen zum „Dauerbrenner" gewordene öffentliche Erörterung der 
Zukunft Jugoslawiens nach Tito hat des Durchschnittsbürgers politischem Be-
wußtsein zwei Einsichten nahegebracht: Erstens, auf dem Balkan gibt es, trotz 
aller nach außen hin freundschaftlichen zwischenstaatlichen Beziehungen, ein 
Nationalitätenproblem, das von den kommunistischen Regimes unter der Vor-
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mach t der Sowjetunio n nu r verdeck t wird, aber nich t gelöst worde n ist. Zwei-
tens , die Entwicklun g auf dem Balkan ha t nich t nu r Bedeutun g für das 

„sozialistisch e Lager", sonder n sie wirkt sich auch unmittelba r auf den Westen 

un d sein Verhältni s zu Osteurop a aus . 

K i n g , bekann t als für Südosteurop a zuständige r Mitarbeite r bei „Radi o Fre e 

Europę " un d durc h einschlägige Publikationen , legt eine gründlich e Studi e zu 

der Frag e vor, inwieweit Kommunismu s als Theori e un d praktisch e Politi k die 

nationale n Spannunge n auf dem Balkan zu behebe n vermag. Angesicht s der 

Vielfalt des Nationalitätenproblem s sowie der bisher dazu erschienene n Arbei-
ten konzentrier t sich K. auf eine n bislang etwas vernachlässigte n Aspekt: den 

Einflu ß des Spannungsverhältnisse s Kommunismu s — Nationalismu s un d die 

Beziehunge n kommunistische r Staate n untereinander . U m sein Proble m in 

möglichs t reine r For m darbiete n zu können , grenz t K. sein Arbeitsgebiet deut -
lich ein, ohn e dabe i mi t seiner Darstellun g in eine zusammenhanglos e Enge 

zu geraten . So scheide t er z. B. die deutsche n Minderheite n wegen des dami t 

verbundenen , von seinen Intentione n wegführende n Thema s der deutsche n 

Zweistaatlichkei t weitgehen d aus. De r Untertite l des Buche s stimm t nich t ganz : 

K. beschränk t sich nich t auf den Balkan , sonder n er behandel t die kommunisti -
schen Nachfolgestaate n im europäische n Teil des frühere n Osmanische n Rei -
ches un d dere n Nachbarstaaten , sofern in ihne n dieselben Natione n (als Minder -
heiten ) vertrete n sind : Ungar n in der CSSR , Rumänie n un d Jugoslawien , Rumä -
ne n („Moldauer" ) in der UdSS R (Moldauisch e SSR) un d Albanie r in Jugosla-
wien, weiterhi n ukrainische , bulgarisch e un d slowakische Minderheiten . 

De r Auto r geht davon aus, daß innerhal b der kommunistische n Vielvölker-
staate n Südosteuropa s die relati v größt e Nationalitä t die eigentlic h staatstra -
gende Grupp e ist, das „Staatsvolk " — diesen deutsche n Begriff verwende t er 

unübersetzt . Da s Verhältni s dieses „Staatsvolkes " zu den kleinere n ethnische n 

Gruppe n im Staat e ist zweifach bestimm t — un d belastet : die national e Majori -
tä t übernimm t nebe n der politische n meisten s auch die soziale Führungsrolle . 

Ker n der bolschewistische n Nationalitätenpoliti k ist das — theoretische , wie 

die russische Revolutionsgeschicht e zeigt — Rech t eine r Nation , aus eine m 

föderative n Verban d freiwillig auszuscheiden . Diese s Rech t wurd e von den 

Umstände n abhängi g gemacht , die von der Parte i der Arbeiterklasse inter -
pretier t werden sollten . Da s Bestrebe n der Parte i aber war darau f gerichtet , 

die Einhei t des Gesamtstaate s unte r der Vorherrschaf t des großrussische n 

Staatsvolke s zu erhalte n un d weiter auszubauen . — Die Sozialistisch e Föde -
rative Republi k Jugoslawien hatt e 1946 den Passu s übe r das Rech t ihre r Völ-
kerschafte n aus der Stalinverfassun g von 1936 in die ihrige übernomme n un d 

praktiziert e ein vergleichsweise hohe s Ma ß offener Auseinandersetzunge n 

zwischen den Nationalitäten . In der nächste n Verfassung (1953) taucht e dieses 

Rech t nich t mehr , in der bislang gültigen (1963) wiederu m auf. Nachzutrage n 

wäre zu K.' s Buch , das End e 1971 redaktionel l abgeschlossen wurde , die ent -
sprechend e Bestimmun g in der neue n Verfassung vom 21. Februa r 1974: Hie r 

ist das „Rech t jeden Volkes auf Selbstbestimmung , einschließlic h des Rechte s 

auf Loslösung " * enthalten . Es steh t in keine m Artikel de r Verfassung, sonder n 

am Anfang ihre r Einleitung , welche die Verfassungsgrundsätz e beschreibt . 

De r Rezensen t kan n hie r nu r darau f aufmerksa m machen , daß Art. 5 Abs. 3 

jegliche Grenzveränderun g des Gesamtstaate s — un d die Loslösun g eine r 

Natio n wäre ja wohl ein e solche — an die Zustimmun g aller Teilrepublike n 

1) Verfassung de r Sozialistische n Föderative n Republi k Jugoslawien , Belgrad 

1974, S. 61. 
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un d autonome n Provinze n knüpft ; inwieweit dies eine juristisch e Einschrän -
kun g des Loslösungsrechte s bedeutet , kan n er letztlic h nich t entscheiden. 2 

K. erläuter t am Beispiel de r Slowakei, Jugoslawien s un d Rumänien s die 

Method e der Integrationsversuch e in den Staatsverban d gegenübe r den ethni -
schen Minderheite n mittel s territoriale r Autonomi e un d kulturelle r Rechte . 

Darübe r hinau s sind die „historischen " Debatte n andernort s ein Zeiche n für die 

Problem e nationale r Identitä t un d ethnisch-geographische r Grenze n einerseit s 

sowie politische r Identitä t un d Grenze n andererseits . De r Rückgrif f auf die 

Geschicht e — sie ist die wesentlich e Quell e zum Verständni s der gesamte n 

Problemati k — liefert das Materia l für die Argumentatio n der Staate n un d 

ihre r Völkerschafte n unter - un d gegeneinander . In diesem Zusammenhan g ist 

K.s Hinwei s bedeutsam , welche Energie n die Ostpoliti k der Bundesrepubli k 

Deutschlan d seit 1969 — vor allem die Bemühunge n um Aussiedlungsregelun -
gen — zunächs t bei den Deutschen , von diesen ausgehen d aber auch bei andere n 

Minoritäten , freigesetzt hat . Di e Auswirkungen auf die Innen- , Außen - un d Wirt-
schaftspoliti k eine s Lande s wie Rumänie n ode r auc h Pole n sind ganz erheblich . 

De r Marxismus-Leninismu s hat , wie K. zeigt, weder ideologisch noc h poli-
tisch unte r der Führungsmach t der Sowjetunio n nationalpolitische n Bestre -
bungen , seien sie irredentistische r Art ode r auf Ausweitun g der Vorherrschaf t 

eine s „Staatsvolkes " gerichtet , den Bode n entziehe n könne n (wobei die Frag e 

ist, inwieweit Moska u es überhaup t gewollt hat) . Nac h der auf den Zweite n 

Weltkrieg folgenden Neuordnun g Osteuropa s unte r sowjetischer Vorherrschaf t 

un d der Installierun g kommunistische r Regierunge n wurd e mi t dem ungari -
schen Aufstand 1956 der Vorhan g internationale r proletarische r Solidaritä t von 

der Bühn e weggezogen, auf der das Schauspie l heftiger nationale r Ausein-
andersetzunge n noc h imme r in vollem Gang e war; danac h bemüht e ma n sich, 

um im Bilde zu bleiben , wenigsten s die Scheinwerfe r auszuschalten . Di e 

Sowjetunio n kenn t ja ebenfall s das Nationalitätenproble m innerhal b ihre r 

Grenze n bis an den Pruth ; hie r bilden die Großrusse n das „ Staatsvolk" , das 

gegenübe r de r Gesamthei t de r nichtrussische n Natione n imme r meh r in die 

Minderhei t gerät . Diese inner e Situatio n bestimm t — eng verflochte n mi t 

außenpolitische n Interesse n — die sowjetische Reaktio n auf die innere n un d 

äußere n Regunge n de r ih r attachierte n Staaten : aktuellste s Beispiel ist die 

erneut e Unterwerfun g der CSSR 1968. — K. führ t vor, wie gerade das Minder -
heitenproble m von der Sowjetuno n im Zusammenspie l mi t eine m interessierte n 

andere n Balkanstaa t als Druckmitte l gegenübe r unbotmäßige n dritte n Staate n 

eingesetz t wird; so wird z. B. die Mazedonienfrag e im Verein mi t Bulgarien je 

nac h der Lage gegenübe r Jugoslawien hochgespiel t ode r das Proble m der 

ungarische n Minderhei t im Wechselspie l mi t Budapes t gegen Rumänien s außen -
politisch e Sonderweg e vorgeschoben . 

2) Nich t von ungefäh r un d verständlicherweis e finde t dieses Rech t in den 
offiziellen Kommentare n zu der Verfassung kein e Erwähnung , dagegen werden 
die stärkende n Element e des innere n un d äußere n Zusammenhalt s um so stär -
ker herausgestellt . Siehe dazu u.a. : Berich t des Präsidente n der Bundesver -
sammlun g un d des Präsidente n des gemeinsame n Ausschusses aller Rät e der 
Bundesversammlun g für Verfassungsfragen Mij alko Todorovi c übe r den Vor-
schlag der Verfassung SFRJ , in : (wie Anm . 1), S. 13—58; Marija n B r e c e l j : 
Grundthese n der neue n jugoslawischen Verfassung, in : Internat . Politik , Doppel -
heft 558—9, S. 1—4; Jur e B i l i ć : Di e wesentliche n Kennzeiche n der neue n 
SFRJ-Verfassung , ebenda , Hef t 572, S. 1—4, v. a. 3 f.; Veljko M i l a t o v i c : 
Ein revolutionäre r Akt, ebenda , Hef t 573, S. 3—6; Aleksanda r F i r a : Föde -
ralismu s in der neue n Verfassung, ebenda , Hef t 574, S. 4—6. 
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K. gibt am End e seiner politikwissenschaftliche n Abhandlun g eine n Ausblick 

auf die Zukunf t des kommunistische n Südosteuropa : national e Regunge n wer-
den imme r eine große Roll e spielen , allerding s nich t meh r vor aller Öffentlich -
keit ausgetragen . Di e Sowjetunio n wird durc h die Wahrnehmun g ihre r Interes -
sen imme r eine deutlic h dämpfend e Wirkun g ausüben . K. meint , eine ernst e 

sowjetisch-chinesisch e Konfrontatio n werde ein e „Renaissance " des Nationalis -
mu s in Südosteurop a bewirken . Da s ist eine Vermutung , der der Rezensen t 

seine eigene Vermutun g anschließe n möchte : eine r solchen Renaissanc e würd e 

die Sowjetunio n im Ernstfal l ein rasches , nachdrückliche s End e setzen . 

Da s gut geschrieben e Buch enthäl t eine Reih e schön gestaltete r Karte n sowie 

mehrer e Bevölkerungsstatistiken , die ausführlichste n in eine m Anhang . Wer 

sich weniger übe r ökonomisch e Zusammenhäng e ode r ideologisch e Ableitungen , 

sonder n übe r den aktuelle n Stan d der nationalpolitische n Situatio n des kom -
munistische n Südosteurop a un d seine zeitgeschichtliche n Voraussetzunge n infor -
miere n will, greife zu diesem Buch . 

Köl n Han s Hecke r 

Günter Hedtkamp: Wirtschaftssysteme. Theori e un d Vergleich. (Vahlen s Hand -
büche r de r Wirtschafts - un d Sozia l Wissenschaften. ) Verlag Fran z Vahlen 

GmbH . Münche n 1974. VIII , 321 S. 

Jifi Kosta: Sozialistische Planwirtschaft. Theori e un d Praxis . (Studienbüche r 

zur Sozialwissenschaft , Bd 17.) Westdeutsche r Verlag GmbH . Oplade n 1974. 

248 S., 40 Tab . i. T. 

Josef Wilczyński: Das sozialistische Wirtschaftssystem. Grundsätz e der zentra -
len Planwirtschafte n in der UdSS R un d in Osteurop a unte r dem Neue n 

System. (Studien-Bibliothek. ) A. d. Englische n von Gisel a E c k h o f f 
[nac h der 2. engl. Aufl.]. Verlag Kiepenheue r & Witsch. Köln 1974. 301 S. 

Di e Untersuchun g der reale n Komplexitä t von Wirtschaftssysteme n ha t die 

geistigen un d theoretische n Grundlage n sowie die Funktionsweise n un d Ge -
staltungsmöglichkeite n de r Systeme wissenschaftlic h zu erfassen. Als Teile 

gesellschaftliche r Gesamtsystem e repräsentiere n Wirtschaftssystem e spezifisch 

organisiert e Forme n gesamtgesellschaftliche r Arbeitsteilung . Sie sind historisc h 

mi t der Herausbildun g solche r Forme n entstanden . Zeitlic h dami t zusamme n 

fällt die Begründun g der Ökonomi e als Wissenschaft . Währen d die Funktions -
grundsätz e de r Marktwirtschaf t seit nunmeh r 200 Jahre n wissenschaftlic h 

untersuch t werden 1 , befaßt sich die Forschun g mi t den Systeme n planwirt -
schaftliche n arbeitsteilige n Geschehen s erst seit den letzte n Jahrzehnten . Ob-
wohl hierbei , insbesonder e etwa in den vergangene n zehn Jahren , beachtlich e 

Fortschritt e erziel t worde n sind, ist der Entwicklungsstan d eine r Theori e der 

Wirtschaftssysteme , speziell ihre r planwirtschaftliche n Variant e un d der wis-
senschaftliche n Systemvergleichung , noc h imme r nich t als hinreichen d befriedi -
gend zu bezeichnen . 

Di e dre i vorliegende n Schrifte n untersuche n die in den osteuropäische n 

sozialistische n Länder n realisierte n planökonomische n Systemprinzipien . Die 

Arbeit von Hedtkam p ha t zusätzlic h un d im Vergleich die Strukturbedingunge n 

un d Wirkungsabläuf e westliche r Marktwirtschafte n zum Gegenstan d theoreti -
scher Analyse. Als Studien - un d Handbüche r richte n sich sämtlich e Werke an 

1) Adam S m i t h ' berühmtes , 1776 erschienenes , das Wirtschaftssystem der 
freien Marktwirtschaf t analysierende s Werk „Inquir y int o th e Natur ę an d 
Cause s of th e Wealth of Nations" , ha t die Nationalökonomi e als Wissenschaft 
begründet . 


